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• https://www.netzfrequenz.info/regelleistung
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Aktuelle Beiträge unter:

www.tichyseinblick.de/autoren/Frank-Hennig
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„Braunkohlekraftwerke sind träge, können schlecht regeln.“

Regelgeschwindigkeit alter BK-Kraftwerke:   2 % pro Minute
500-MW-Block: 10 MW / Min

Regelgeschwindigkeit neuer BK-Kraftwerke: 3 % pro Minute
675-MW-Block Boxberg: 20 MW / Min

Regelgeschwindigkeit Gaskraftwerke: 6 % pro Minute
550-MW-Block GuD Irsching: 33 MW / Min550-MW-Block GuD Irsching: 33 MW / Min

Im Kraftwerksverbund ergibt sich auch mit BK-Kraftwerken eine hohe 

Regelgeschwindigkeit.
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Wind auf See und an Land weht im Gleichtakt
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Die „Glättung“
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Versorgungssicherheit durch Windenergie = 0

Frank Hennig                  16.10.2018



Frank Hennig                  16.10.2018



Das EEG

• 2000 6 Seiten 12 Paragrafen

• 2017 116 Seiten          104 Paragrafen 4 Anhänge

Novellen in 2004, 2009, 2012, 2014, 2017

teils gelten mehrere Fassungen parallel!

Insgesamt 4.582 verschiedene Vergütungskategorien

z.B. Einspeisevergütungen nach Jahr der Inbetriebnahme, 

„Formaldehydbonus“ (Biogas),

„fiktive Rückspeisung selbstverbrauchten Stroms“ (Windkraft)

„Bonus für petrothermale Techniken“ (Geothermie)
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§ 36h Anzulegender Wert für Windenergieanlagen an Land

(1) Der Netzbetreiber berechnet den anzulegenden Wert aufgrund des Zuschlagswerts für den Referenzstandort nach 
Anlage 2 Nummer 4 für Strom aus Windenergieanlagen an Land mit dem Korrekturfaktor des Gütefaktors, der 
nach Anlage 2 Nummer 2 und 7 ermittelt worden ist. Es sind folgende Stützwerte anzuwenden: . . .

Für die Ermittlung der Korrekturfaktoren zwischen den jeweils benachbarten Stützwerten findet eine lineare 
Interpolation statt. Der Korrekturfaktor beträgt unterhalb des Gütefaktors von 70 Prozent 1,29 und oberhalb des 
Gütefaktors von 150 Prozent 0,79. Gütefaktor ist das Verhältnis des Standortertrags einer Anlage nach Anlage 2 
Nummer 7 zum Referenzertrag nach Anlage 2 Nummer 2 in Prozent.

(2)    Die anzulegenden Werte werden jeweils mit Wirkung ab Beginn des sechsten, elften und sechzehnten auf die 
Inbetriebnahme der Anlage folgenden Jahres anhand des Standortertrags der Anlagen nach Anlage 2 Nummer 7 
in den fünf vorangegangenen Jahren angepasst. In dem überprüften Zeitraum zu viel oder zu wenig geleistete 
Zahlungen nach § 19 Absatz 1 müssen erstattet werden, wenn der Gütefaktor auf Basis des Standortertrags der 
jeweils zuletzt betrachteten fünf Jahre mehr als 2 Prozentpunkte von dem zuletzt berechneten Gütefaktor 
abweicht. Dabei werden Ansprüche des Netzbetreibers auf Rückzahlung mit 1 Prozentpunkt über dem am ersten abweicht. Dabei werden Ansprüche des Netzbetreibers auf Rückzahlung mit 1 Prozentpunkt über dem am ersten 
Tag des Überprüfungszeitraums geltenden Euro Interbank Offered Rate-Satz für die Beschaffung von 
Zwölfmonatsgeld von ersten Adressen in den Teilnehmerstaaten der Europäischen Währungsunion verzinst. Eine 
Aufrechnung mit Ansprüchen nach § 19 Absatz 1 ist zulässig.

(3)    Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 1 besteht 

1. erst, sobald der Anlagenbetreiber gegenüber dem Netzbetreiber den Gütefaktor nachgewiesen hat und

2. ab dem 65., 125. und 185. auf die Inbetriebnahme der Anlagen folgenden Monats erst, sobald der 
Anlagenbetreiber gegenüber dem Netzbetreiber den nach Absatz 2 angepassten Gütefaktor nachgewiesen hat.

(4)    Der Nachweis nach Absatz 3 ist zu führen durch Gutachten, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen und die die jeweiligen Zeiträume nach Absatz 2 Satz 1 erfassen. § 36g Absatz 1 Satz 2 ist 
entsprechend anzuwenden.
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www.deutsche-handwerks-zeitung.de
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Netzregelung
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Die Fahrrad-Charger (www.chargery.de)
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Die Fahrrad-Charger
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Was ist die deutsche Energiewende?

„Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Energiewende ein

Experiment ist.“

(Prof. Marcel Fratzscher, Chef des DIW, in: „Die Deutschland-Illusion“, S. 96)

„Deutschland ist das größte Freiluftlaboratorium auf dem Energiesektor“

(Christoph Frei, Generalsekretär des Weltenergierates im Interview des rbb-Inforadio,

31.1.2015)

„Die Energiewende ist unsere Mondlandung“

(Umweltminister Altmaier 2012)
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„Energiewende“
Grundirrtümer und Kardinalfehler

3 Irrtümer:

- Ersatz stabiler und regelfähiger Einspeisung durch volatile

- Hohe Subventionen führen zu technologischem Durchbruch

- Viel Strom im Netz führt zu billigem Strom

3 Fehler:

- Ad-hoc-Entscheidung zum Atomausstieg ohne adäquaten Ersatz

- ungesteuerte technologiescharfe Flächensubventionierung

- Ideologisierung, Klimareligion
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Vorschläge IPCC zur Begrenzung der globalen 
Erwärmung:

- Regenerative Energieumwandlung

- Energieeinsparung / Effektivitätserhöhung

- Ausbau der Kernkraft

- CCS

Deutschnationaler Sonderweg:

- Regenerative Energieerzeugung

- Energieeinsparung / Effektivitätserhöhung

- Ausbau der Kernkraft  Ausstieg aus der Kernkraft

- CCS

-> Umsetzung der reinen

Wind- und Sonnenlehre
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Grüne Lichtgestalten

Annalena Baerbock, Völkerrechtlerin, Vorsitzende Bündnis90 /  Die Grünen:

“. . . und natürlich gibt es Schwankungen. Das ist vollkommen klar. An Tagen wie 
diesen, wo es grau ist, da haben wir natürlich viel weniger erneuerbare Energien. 
Deswegen haben wir Speicher. Deswegen fungiert das Netz als Speicher. Und 
das ist alles ausgerechnet.“

(Interview im Deutschlandfunk vom 21. Januar 2018)(Interview im Deutschlandfunk vom 21. Januar 2018)

Robert Habeck, Doktor der Philosophie, Schriftsteller, Politiker, Vorsitzender Bündnis 90 
/ Die Grünen und „Energiewendeminister“ in Schleswig-Holstein

“Ich bin für Naturschutz und Energiewende verantwortlich und kann deshalb klar 

sagen, dass die Energiewende nicht am Naturschutz scheitern wird.”

(WELT-Interview vom 20. August 2012)
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Bericht Bundesrechnungshof vom 28. September 2018:

„Bericht über die Koordination und Steuerung zur Umsetzung der Energiewende durch

das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“

- Keine Projektsteuerung erkennbar

- Beispielloser Ressourcenverbrauch

- Katastrophales Management

Aufwand 160 Milliarden Euro in den letzten fünf Jahren. Fast alle Ziele werden verfehlt.

Kein Überblick über die Kosten, keine Kostentransparenz.

675 Stellen in Bundesministerien, davon 300 im BMWi, verteilt auf 34 Referate und 4

Abteilungen.

An keiner Stelle wird Koordination / Gesamtverantwortung wahrgenommen.

„Dickicht unnötiger und komplizierter Fördermechanismen“
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Verringerung gesicherter Einspeisung
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Umsteuern, aber wie?

-> Sofortige Abschaffung des EEG, Förderung nur noch für konstant oder regelfähig

eingespeisten emissionsarmen Strom. Einspeisevorrang nur für diesen. 

-> Regenerative Energieerzeugung dem Markt unterstellen, kein Geld mehr für

„Phantomstrom“.

-> Technologieoffenheit bei Strom, Wärme, Verkehr, keine Zwangsausstiege,

Technologiewechsel über Kosten und Einspeisevorrang.
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-> Abschaffung der Stromsteuer, MWSt auf Strom auf 7 % senken.

-> Netzausbau steuerfinanziert realisieren.

-> Verbot von Windkraftanlagen in Wäldern.

-> Kein Geld mehr für „Verhinderung“ des Klimawandels, sondern für die Anpassung an

diesen.
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www.blackout-das-buch.de
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